


3. Verfahrensablauf 
 
Die siebte Änderung des Bebauungsplans „Brückenfeld-Wehrrain“ wurde im Regelverfahren 
nach § 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB mit Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB vollzogen. 
 
 Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur Änderung des Bebauungsplanes durch den 

Gemeinderat der Stadt Bretten: 28.01.2014 
 Billigung des Vorentwurfes und Begründung einschl. Umweltbericht durch den Gemein-

derat der Stadt Bretten: 21.02.2017 
 Vollzug der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB:  

06.03.2017 bis 24.03.2017 
 Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Behörden, sonstiger Träger öffentlicher 

Belange und Interessenverbände gem. § 4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB: 
03.03.2017 bis 07.04.2017 

 Billigung des (vorläufigen) Entwurfes durch den Gemeinderat der Stadt Bretten: 
20.06.2017 

 Billigung des (endgültigen) Entwurfes durch den Gemeinderat der Stadt Bretten: 
10.10.2017 

 Öffentliche Auslegung des (endgültigen) Entwurfes gem. § 3 Abs. 2 BauGB:  
27.10.2017 bis 27.11.2017 

 Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB und § 4 GemO durch den Gemeinderat der Stadt 
Bretten: 19.12.2017 

 
 
4. Berücksichtigung der Umweltbelange in der Bebauungsplanänderung 
 
Zu der Planänderung ist eine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt wor-
den. Im Rahmen dieser Umweltprüfung wurden die zu erwartenden und möglichen Umwelt-
auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft, Arten und 
Biotope, Landschaft, Mensch/Erholung und Kultur- und sonstige Sachgüter untersucht. Wei-
terhin wurden die Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern untersucht. 
 
Zusammenfassend sind für die einzelnen Schutzgüter durch die siebte Änderung des Be-
bauungsplanes „Brückenfeld-Wehrrain“ keine nachteiligen Auswirkungen oder Zustandsän-
derungen zu erwarten. Da das Plangebiet weitgehend bebaut ist, hat die siebte Änderung 
des Bebauungsplanes keine erheblichen qualitativen oder quantitativen Veränderungen von 
Umweltqualitätsaspekten zur Folge. 
 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung sind im Umweltbericht festgehalten, der Bestandteil der 
Begründung dieser Bebauungsplanänderung bildet. 
 
In Verbindung mit der siebten Änderung des Bebauungsplanes wurde eine artenschutzrecht-
liche Potenzialuntersuchung durchgeführt. Die darin genannten Maßnahmen zur Konflikt-
vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität sind in die 
Bebauungsplanänderung übernommen worden, um Gefährdungen von Tierarten des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden oder minimieren. Baum- und 
Strauchfällungen müssen im Plangebiet außerhalb der Vogelbrutsaison erfolgen, also zwi-
schen Oktober und Februar. 
 
Aus Gründen des Hochwasserschutzes wurden entlang des südlichen Ufers des Saalbachs 
zwei Flächen für eine Verwallung mit einer Höhe von etwa 1,10 m bis 1,30 m auf einer Breite 
zwischen 6,50 m und 7,50 m festgesetzt. Die Fläche entspricht der Maßnahme „Di 1-4, Bret-
ten 10“ aus dem Maßnahmenkatalog zur Priorisierung der lokalen Hochwasserschutzmaß-
nahmen der Stadt Bretten und der Hochwasserschutzkonzeption Saalbach, beide erstellt 
vom Ingenieurbüro Wald+Corbe. 




